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RS OGH 1957/2/7 3Ob40/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.02.1957

Norm

UWG §40

Rechtssatz

Ein ostdeutsches Unternehmen kann in Österreich nicht wegen Verletzung des Gesetzes gegen den unlauteren

Wettbewerb durch ein westdeutsches Unternehmen Schutz beanspruchen, wenn diese Verletzungen vor dem

16.01.1956 (Wirksamkeit des Wiederbeitrittes der DDR zu den internationalen Übereinkommen) lagen.
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